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FESTSETZUNG DER ÄNDERUNG DURCH TEXT, FÜR 
DEN RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICH DER 2. ÄN­
DERUNG MIT DECKBLATT-NR. 2 

2 Festsetzungen nach Art 91 BayBO, § 9 Abs. 4 BauGB v 

2.1.1 Wohngebäude 

Dachneigung 15" - 20' bei Walmdach D 
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Bebauungspan "Wührerfe1d" 
2. Änderung mit Deckblatt Nr. 2 

Begründung: 

Im derzeit gültigen Bebauungsplan sind fUr die Parzelle NI'. 13 (F1.Nr. 625/19 

Gemarkung SaITerstetten) Baugrenzen fUr die Errichtung eines langgestreckten 

Wohngebäudes sowie einer Dreifachgarage an der westlichen Grundstücksgren­

ze festgesetzt. 


Aufgrund eines Antrages vom derl.eitigen Eigentümer hat der Bauausschuss in 

der Sitzung am 28.11.200 I beschlossen, die Baugrenzen zur Enichtung eines 

Winkelbaus (beim Wohnhaus) sowie die Ausweisung von zusätzlichen Bau­

grenzen zur Errichtung einer Garage an der östlichen Grundstücksgrenze abzu­

ändern. Nachdem ein Walmdach errichtet werden soll, wird die Dachneigung für 

Walmdächer auf 15 - 20° herabgesetzt. 


Während der Beteiligung der Nachbarn bzw. Tr'dger öflentlicher Belange wur­

den von zwei Nachbarn Anregungen gegen die zusätzliche Grenzgarage vorge­

tragen. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2002 hierzu beschlos­

sen, die Grenzgarage zu Grundstück FI.Nr. 625/18 hin aus dem Bebauungsplan 

herauszunehmen und stattdessen Baugrenzen zur Errichtung eines erdgeschossi­

gen Anbaus mit den Ausmaßen von ca. 2,5 x 7 m aufZunehmen. Die notwendi­

gen Stellplätze werden nunmehr ausschließlich durch die bereits festgesetzte 

Zufahrt an der nord-westlichen Grundstücksgrenze angefahren. 


Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange: 

Die bebaubare Fläche fUr das Wohngebäude bleibt durch die Änderung in einen 

Winkel bau nahezu unverändert. Bei den Garagengebäuden wird eine geringfü­

gige Vergrößerung vorgenommen (vorher Dreifachgarage, nachher 2 Doppelga­

ragen). Desweiteren wird die versiegelte Fläche durch die zweite Zufahrt erhöht. 

Ein Ausgleichsbedarfist jedoch nicht gegeben, da die rur dieses Baugebiet zu­

lässige GRZ von 0,3 unverändert bleibt. Desweiteren ist eine Mindestgrünfläche 

von 40 % mit einem Pflanzgebot festgesetzt Darüber hinaus können sämtliche 

Fragen der Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise ebenfalls bejaht wer­

den. 

Durch die am 26.03,2002 beschlossene Abänderung des Deckblattes Nr. 2 wird 

die versiegelte Fläche durch den Wegfall der Zufahrt und der Grenzgarage 

nochmals erheblich verringert. 


Bad Füssing, 30'<) 1.2002 

geändert: 15.04.2002 




Bebauungsplan "WÜHRERFELD" 
2. Änderung mit Deckblatt Nr. 2 

i.d.F. vom 25.03.2002 

Verfahrenshinwei se: 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 

15,05,2002 die 2, Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 

nach § I3 BauGB als Satzung beschlossen. 

Die vorgebrachten Anregungen wurden beschlussmässig behandelt. 


Bad Füssing, 23,05.2002 ~~er 
Bilrgenneister 

Die Änderung wurde mit Begründung am 23.05.2002 gern. § 10 BauGB 
öffentlich ausgelegt, 
Die Auslegung ist am 23.05.2002 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 
bekanntgemacht worden, Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach 
§ IO BauGB rechtsverbindlich. 

Gemeinde Bad Füss;ng 

Bad Filss;ng, 23.05.2002 ~~~er 
Bürgenne;ster 


